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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl 0511 120- Hannover 

 406-64030/1-2.6/2-1 23 68 07.02.2023 

 
1) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur 
Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald und für den 
klimarobusten Waldumbau v. 23. 3. 2020 — 406-64030/1-2.9 (Nds. MBl. S. 448), zuletzt ge-
ändert durch Erl. d. ML v. 5. 8.2020 (Nds. MBl. S. 857) 
2) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Land Niedersachsen — RdErl. d. ML 
v. 1. 12. 2020 — 406-64030/1-2.6/2 — 1, zuletzt geändert durch RdErl. d. ML v. 1. 2. 2023 – 
406-64030/1-2.6/2 – 2  
3) Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" für den Zeitraum 2023 bis 2026 
 
Zur Abwicklung forstlicher Fördermaßnahmen in Niedersachsen ergehen folgende Verfahrenshin-

weise: 

 

1.) 

 

Gemäß Nr. 5.3.2 der Richtlinie zu 1) beträgt bei Durchführung einer Waldschutzmaßnahme, mit 

Ausnahme der Anlage eines Holzlagerplatzes,  die Zuwendungsfähigkeit für Kleinwaldbesitzende 

(unter 20 ha Waldbesitz in Niedersachsen) 90 %. Dieser erhöhte Zuwendungssatz war ursprüng-

lich bis zum 31.12.2022 befristet. 

 

Durch Beschluss des Planungsausschusses für Agrarstruktur und Küstenschutz bleibt der erhöhte 

Zuwendungssatz in Höhe von 90 % unter den bisherigen Voraussetzungen bis zum 31.12.2023 

bestehen. 

 

2.) 

 

Gemäß Nr. 5.2.1 der Richtlinie zu 2) sind unbezahlte, freiwillige Arbeitsleistungen der Zuwen-

dungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger und deren Familienangehörige (unbare Ei-

genleistung) zuwendungsfähig. Für Zuwendungen für die Maßnahmen nach Nr. 2.2.1.11 bis 

2.2.1.15 sowie 2.3.1 gelten folgende Fördersätze. 

 

 Eigenleistungssatz 

 100% 

Rehwildzaun (Material + Aufbau) 7,50 €/lfm 

Rotwildzaun (Material + Aufbau) 9,50 €/lfm 
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Pflanzung < 80 cm 0,55 €/Stk 

Pflanzung 80 - 120 cm 0,70 €/Stk 

Pflanzung > 120 cm 0,80 €/Stk 

Einzelschutz (Material + Aufbau) 1,05 €/Stk 

Personalkosten (weitere Tätigkeiten) 15,00 €/Std 

 

 

 
Im Auftrage 
 
 
 
 
Kleinschmit 
 
 

 


